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61. Deutscher Verkehrsgerichtstag   25. bis 27. Januar 2023 in Goslar 
 
 

EMPFEHLUNG 
 
Arbeitskreis VI 
 
Meldepflicht für Ärztinnen und Ärzte von fahrungeeigneten Personen? 
 

 
 
Ärztinnen und Ärzte sind verantwortungsvoll eingebunden in die Beratung möglicherweise 
fahrungeeigneter Patienten. Sie sind regelmäßig die ersten Ansprechpartner bei Fragen zur 
Fahreignung. Insbesondere ein intaktes Arzt-Patienten-Verhältnis ist notwendig, damit sich 
Patienten vertrauensvoll mitteilen können.  

 
1. Der Arbeitskreis lehnt eine ärztliche Meldepflicht fahrungeeigneter Personen ab. 

2. Bei begründetem Verdacht auf fehlende Fahreignung und nach Ausschöpfung thera-
peutischer und beratender Optionen soll eine Mitteilung an die Fahrerlaubnisbehörde 
zulässig sein. 

3. Es wird empfohlen, die medizinischen Voraussetzungen, bei deren Vorliegen behan-
delnde Ärztinnen und Ärzte Kenntnisse an Behörden weitergeben dürfen, zu präzisie-
ren. Dies dient der Rechtssicherheit. 

4. Es wird festgestellt, dass in verkehrsmedizinischer Hinsicht ein erheblicher ärztlicher 
Aus-, Fort- und Weiterbildungsbedarf besteht.  

5. Vorrangig sollen jedoch niederschwellige Angebote zum Erhalt der Fahreignung und zu 
alternativer Mobilität in größerem Umfang etabliert und beworben werden. 
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